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Drucksache Nr. 01/16 UPA Lütjensee  

 

 

P r o t o k o l l 
 

über die öffentliche Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses der Gemeinde Lütjensee am 

Dienstag, dem 10.05.2016, 19:30 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus, Großenseer Straße 8b. 

 

 

Anwesend sind:  GV Jörn Wagner, Vorsitzender 

    GV Hans-Peter Daniel 

 GV Niels Gehrken 

GV Durmis Özen  

GVin Anja Wenk 

 

Außerdem anwesend:  Herr Stolzenberg, Planlabor Stolzenberg (zu TOP 4) 

    Frau Groß, Rewe-Group (zu TOP 4) 

    Herr Roth, Rewe-Group (zu TOP 4) 

GV Lothar Burkschat  

GV Heinz Kroll 

GV Stefan Lehmhaus 

GVin Franziska Liemandt 

 Stefan Schröter, FD Planung und Umwelt 

 Inken Spoth, FD Planung und Umwelt, Protokollführerin 

 

 

Der Vorsitzende eröffnet um 19:32 Uhr die Sitzung, begrüßt die Erschienenen und stellt die form- 

und fristgerechte Ladung fest.  

 

GVin Wenk beantragt, die Tagesordnung dahingehend zu ändern, TOP 5 (Bauliche Entwicklung 

Grönwohlder Straße) von der Tagesordnung zu nehmen und in die nächste Sitzung zu verschieben. 

Sie begründet ihren Antrag mit dem Hinweis, dass zu dem Punkt  kein Planer anwesend ist. 

GV Wagner schlägt vor, dass Herr Schröter zu diesem Thema inhaltliche Erläuterungen gibt. Man 

verständigt sich darauf, vor einer abschließenden Beratung zunächst in den Fraktionen die Diskus-

sion zu führen.  Die Tagesordnung wird insofern nicht geändert. 

 

GV Özen beantragt eine Änderung der Tagesordnung bezüglich der Aufnahme eines weiteren Ta-

gesordnungspunktes „Bezahlbares Wohnen in Lütjensee“. Er verweist auf die Entscheidung der 

Gemeindevertretung im November 2015, dieses Thema im Umwelt- und Planungsausschuss zu 

behandeln. GV Wagner macht deutlich, dass die Dringlichkeit einer Beratung zu diesem Thema 

nicht gesehen wird. GV Lehmhaus gibt den Hinweis auf die einschlägigen Möglichkeiten nach der 

Gemeindeordnung, TOPs in Sitzungen behandeln zu können. 

  

GV Wagner bringt den Änderungsvorschlag zur Abstimmung. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Anzahl der Ausschussmitglieder: 5 

davon anwesend: 5 

Ja-Stimmen: 1 

Nein-Stimmen: 4 

Stimmenthaltungen: 0 
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Es ergibt sich folgende  

 

Tagesordnung 

 
I. Öffentlicher Teil 
  

1. Beschluss über den Ausschluss der Öffentlichkeit für den Tagesordnungspunkt 9 

  

2. Einwohnerfragestunde 

  

3. Einwendungen gegen das Protokoll der Sitzung vom 10.11.2015 

 

4. 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 26 

Gebiet: Grundstück Hamburger Straße 77 (Penny-Markt) 

hier:  a) Vorstellung der Planüberlegungen 

          b) Empfehlung Aufstellungsbeschluss 

          c) Vorstellung Vorentwurf 

  

5. Bauliche Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich Grönwohlder Straße 

hier: Vorstellung möglicher Planungsansätze sowie Beratung über das weitere Vorge-

hen 

 

6. Elektromagnetische Nachmessungen der Hochfrequenzintensitäten in Bezug auf die 

beiden Mobilfunkbasisstationen im Gemeindegebiet 

hier:  Vorstellung der Ergebnisse an  sieben Messpunkten 

  

7. Anfragen und Mitteilungen 

  

8. Einwohnerfragestunde (inhaltlich nur zu den vorangegangenen Punkten) 

  

II. Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil 

  

9. Grundstücksangelegenheiten, Bauanträge, private Planungen für einzelne Grundstücke 

 

 

Zu TOP 1:      Beschluss über den Ausschluss der Öffentlichkeit für den Tagesordnungspunkt 9 

 

Der Vorsitzende lässt darüber abstimmen, den TOP 9 im nichtöffentlichen Teil zu beraten.  

 

Abstimmungsergebnis: 

Anzahl der Ausschussmitglieder: 5 

davon anwesend: 5 

Ja-Stimmen: 5 

Nein-Stimmen: keine 

Stimmenthaltungen: keine 

 

(UPA Lütjensee vom 10.05.2016)   2/403 

 

 

Zu TOP 2:      Einwohnerfragestunde 

 

2.1 Seitens eines Bürgers wird die Frage gestellt, warum der Ausbau der B404 nicht Beratungsge-

genstand in der Sitzung ist.  

Frau Stentzler erklärt, dass der Planfeststellungsbeschluss noch nicht vorliegt, der die Grund-

lage für die Erkenntnisse der Abwägung der gemeindlichen Einwände beinhaltet und gleichzei-

tig den Klageweg eröffnet. Erst nach Vorlage dieser Unterlage wird durch die Gemeinde zu 

entscheiden sein, inwiefern das Abwägungsergebnis akzeptiert wird. 
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Der Bürger kritisiert die beabsichtigte gemeindliche Vorgehensweise mit Blick auf die einmo-

natige Klagefrist, die eine schnelle Aufarbeitung und umgehendes Handeln der Gemeinde er-

forderlich machen würde. Insofern hält er eine frühzeitige inhaltliche Auseinandersetzung mit 

dem Thema für unumgänglich. Herr Schröter rät dem Bürger, das Thema mit den politischen 

Mandatsträgern direkt zu erörtern und für seine Sichtweise zu werben. 

 

2.2 Eine Bürgerin erkundigt sich, wer für die Pflege des Bollmoores im Bereich der Grönwohlder 

Straße zuständig ist. Sie schildert, dass aktuell die Oberflächenentwässerung in verstärktem 

Maße von dort über ihr Grundstück stattfindet. BMin Stentzler bittet die Bürgerin, sich an den 

Zweckverband Obere Bille zu wenden.  

 

(UPA Lütjensee vom 10.05.2016)   2/400 

 

 

Zu TOP 3: Einwendungen gegen das Protokoll der Sitzung vom 10.11.2015 

 

Einwendungen gegen das Protokoll der Sitzung vom 10.11.2015 werden erhoben. Auf Seite 6 

muss es unter TOP 8.2. heißen „Finanz- und Grundstücksausschuss“ und nicht „Finanz- und Wirt-

schaftsausschuss“. 

 

(UPA Lütjensee vom 10.05.2016)   2/403 

 

 

Zu TOP 4: 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 26 

Gebiet: Grundstück Hamburger Straße 77 (Penny-Markt) 

hier:  a) Vorstellung der Planüberlegungen 

          b) Empfehlung Aufstellungsbeschluss 

          c) Vorstellung Vorentwurf 

 

- Sachverhalt vgl. Vorlage des Fachdienstes Planung und Umwelt vom 28.04.2016 

 

Der Vorsitzende berichtet über die Planvorstellungen, die seitens der Rewe-Group in einem Ge-

spräch für den Penny-Markt-Standort an der Hamburger Straße vorgetragen wurden. 

 

Im Detail erläutert Herr Roth die baulichen Änderungswünsche anhand eines Lageplanes und An-

sichtszeichnungen in Form einer Powerpoint-Präsentation. 

GV Wagner erkundigt sich nach dem veränderten Standort der Einkaufswagen vor dem Penny-

Markt. Herr Roth erklärt, dass es  konzeptionelle Gründe gibt, wonach die Einkaufswagen in der 

Nähe des Marktes und der Stellplätze zu platzieren sein sollen. 

 

GV Özen begrüßt außerordentlich, mit Gestaltungselementen eine Trennung des Rad- und Fuß-

wegeverkehrs vom Fahrzeugverkehr zu erreichen. Darüber hinaus wünscht er sich grundsätzlich 

bessere Angebote für die Radfahrer im Ort.  

 

Der Ausschussvorsitzende schlägt vor, erst den Beschlussvorschlag über die Einleitung des Auf-

stellungsverfahrens zur Abstimmung zu bringen, um danach  durch Herrn Stolzenberg den Vor-

entwurf vorstellen zu lassen. 

 

Beschluss: 

 

Der Umwelt- und Planungsausschuss empfiehlt, die Gemeindevertretung möge beschließen: 

 

A. Aufstellungsbeschluss 
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1. Für das Grundstück Hamburger Straße 77 werden die bauleitplanerischen Grundlagen für fol-

gende Planungsziele geschaffen: 

 

 Erweiterung des örtlichen Nahversorgungsunternehmens, 

 

2. Mit der Ausarbeitung des Planentwurfes und der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

soll das Planlabor Stolzenberg, Lübeck, beauftragt werden. 

 

3. Die öffentliche Unterrichtung und Erörterung über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Pla-

nung zur Beteiligung der Bürger nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB soll wie folgt durchgeführt 

werden: 

 

 öffentliche Informationsveranstaltung. 

 

4. Die Aufstellungsbeschlüsse sind ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB).  

 

5. Die haushaltsrechtliche Ordnung der Planungsausgaben ist im Rahmen der Nachtragshaus-

haltsplanung 2016 herzustellen. Der Antragsteller hat sämtlich im Zusammenhang mit dem 

Planverfahren stehende Kosten zu übernehmen. 

 

 

Abstimmungsergebnis: 

Anzahl der Ausschussmitglieder: 5 

davon anwesend: 5 

Ja-Stimmen: 5 

Nein-Stimmen: keine 

Stimmenthaltungen: keine 

 

 

Herr Stolzenberg stellt den erarbeiteten Vorentwurfes im Hinblick auf das anstehende Planverfah-

ren anhand einer Folie vor. Inhaltliche Veränderungen ergeben sich danach insbesondere zu der 

Grundfläche (1.400 qm auf 1.800 qm), der Verkaufsfläche (800 qm auf 1.000 qm) und der Ver-

größerung des Baufensters.  Deutlich wird, dass es keine Sortimentserweiterung geben wird und 

die Ausweisung als Sondergebiet Verbrauchermarkt beibehalten bleibt. Das Erfordernis zusätzli-

che Maßvorgaben mit aufzunehmen, werden derzeit nicht gesehen.  

 

Mit der Änderung des Knicks in Grünfläche wird die anrechenbare Grundstücksfläche insgesamt 

kleiner, so dass zum Maß der baulichen Nutzung eine textliche Festsetzung (Überschreitungen 

sind bis zu einer GRZ von insgesamt max. 0,9 zulässig).  

 

Die Stellplatzanzahl wird voraussichtlich um ca. 10 verringert, womit der erforderliche Bedarf 

trotzdem noch nachgewiesen werden kann. 

 

Hinsichtlich der Lärmschutzmaßnahmen schlägt der Planer vor, keine Veränderung zur Ur-

sprungsplanung zu vollziehen und dabei auf die Anforderungen im Baugenehmigungsverfahren 

abzustellen. 

 

Offen ist, ob ein Sattel- oder Flachdach mit dem Anbau Verwendung finden soll. Aktuell befinden 

sich nach Aussage von Herrn Roth noch verschiedene Varianten zur Gestaltung des Marktes in 

einer internen Abstimmung. Es wird vereinbart, dass nach Festlegung des Konzeptes das Planlabor 

Stolzenberg auf dieser Basis eine überarbeitete Vorentwurfsfassung zu entwickeln und dem Aus-

schuss vorzustellen. Eine Beschlussempfehlung ergeht aktuell noch nicht. 
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 (UPA Lütjensee vom 10.05.2016)  FD 2/4, Planlabor Stolzenberg  
  

 

Zu TOP 5: Bauliche Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich Grönwohlder Straße 

hier: Vorstellung möglicher Planungsansätze sowie Beratung über das weitere  

         Vorgehen 

 

- Sachverhalt vgl. Vorlage des Fachdienstes Planung und Umwelt vom 28.04.2016 

 

-GV Niels Gehrken verlässt wegen Befangenheit den Sitzungsraum. Grund hierfür ist, dass er im 

Planbereich wohnt. - 

 

Der Ausschussvorsitzende übergibt das Wort an Herrn Schröter, der über den aktuellen Stand der 

gemeindlichen Beratungen und des Gespräches mit den betroffenen Kreisdienststellen hierzu be-

richtet. 

 

Danach werden im Bereich der Grönwohlder Straße keine Möglichkeiten gesehen,  auch nicht 

durch Einleitung von bauleitplanerischen Schritten, bauliche Erweiterungen auf derzeit unbebau-

ten Grundstücken zu schaffen. Grund hierfür sind insbesondere die in diesem Bereich anzuwen-

denden streng regulierenden naturräumlichen Aspekte sowie die abgesetzte Ortslage ohne städte-

bauliches Gewicht und die zerklüftete Bebauungssituation. Einzig auf dem „handtuchartigen“ 

Grundstück Trittauer Straße 39 wurde wegen der besonderen Lage in Aussicht gestellt, nach ein-

gehender Prüfung ein Einzelhaus errichten zu können. Die im Rahmen der Voraussetzungen nach 

§ 35 BauGB möglichen Vorhaben würden nach wie vor grundsätzlich positiv beurteilt werden 

können. 

 

Ansonsten wurde seitens der Kreisbehörde der Gemeinde jedoch dazu angeraten, mangels fehlen-

der Umsetzungschance auf die Einleitung eines Bauleitplanverfahrens zu verzichten. 

 

Frau Bürgermeisterin Stentzler hält entgegen, dass es sich bei dem in den Blick genommenen Be-

reich entlang der Grönwohlder Straße um ein Gebiet mit vorhandener Infrastruktur einschließlich 

Beleuchtung und Bushaltestelle handelt. Vorzufinden sind hier sehr große Grundstücke, die unter 

Berücksichtigung der sozialen Aspekte größtenteils aus familiären Gründen abgeteilt und zu eige-

nen Zwecken genutzt werden sollen. Auch das Grundsatzthema der Schaffung von bezahlbarem 

Wohnraum im Kreis Stormarn lässt sich hier durchaus aus Sicht der Bürgermeisterin unter Be-

rücksichtigung der naturräumlichen Gesichtspunkte realisieren. Insofern zeigt sie Unverständnis 

über die Sichtweise der Kreisdienststellen. 

 

GVin Wenk schlägt vor, die Thematik nochmals in den Fraktionen zu beraten und sich ge-

gebenenfalls noch einmal Planungsunterstützung zu holen. Womöglich könne in der nächs-

ten Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses anhand der Ergebnisse erneut beraten 

werden. Diesem Vorschlag wird zugestimmt. 

Bemerkung: 

Aufgrund des § 22 GO war GV Niels Gehrken von der Beratung und Abstimmung ausge-

schlossen. 

 

- GV Gehrken nimmt wieder an der Sitzung teil. - 

 

(UPA Lütjensee vom 10.05.2016)  Architektur+Stadtplanung, FD 2/4 
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Zu TOP 6: Elektromagnetische Nachmessungen der Hochfrequenzintensitäten in Bezug 

auf die beiden Mobilfunkbasisstationen im Gemeindegebiet 

 hier:  Vorstellung der Ergebnisse an  sieben Messpunkten 

 

- Sachverhalt vgl. Vorlage des Fachdienstes Planung und Umwelt vom 27.04.2016 

 

Der Ausschussvorsitzende berichtet, dass Ende November 2015 eine Nachmessung der elektro-

magnetischen Strahlungen im Ort durch das Unternehmen Umweltanalytik Kessel, Bargteheide, 

stattgefunden hat. 

 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass sich durch die LTE-Mobilfunktechnik die Strahlenintensität 

verändert hat. Im Vergleich zur letzten Messung im Jahre 2011 hat sich diese in Teilen zwischen 

dem Faktor 3 und 85 vervielfacht. Die Zunahme fällt allerdings auch deshalb derart unterschied-

lich aus, da die letzte Messung im Sommer bei voller Belaubung der Bäume durchgeführt wurde. 

 

Unter Berücksichtigung der Vorsorgewerte, die von einzelnen Umweltverbänden gefordert wer-

den, liegen sechs von sieben Standorten (mit Ausnahme Am Viert/Ecke Sieker Landstraße Bushal-

testelle) unterhalb dieser Werte.  

 

Der Gutachter kommt insgesamt zu dem Urteil, dass die Situation bezüglich der Hochfrequenz-

strahlenbelastung in Lütjensee als günstig zu beurteilen ist. Hierzu tragen die Wahl der Standorte, 

die fehlenden im Ort auf Dächern verteilten Basisstationen und die Anbringung an über 40 m ho-

hen Masten bei. Gleichzeitig ist der Abstand der Senderstandorte zur Bebauung insgesamt ausrei-

chend, um eine flächendeckende Versorgung durch die verschiedenen Mobilfunkbetreibern zu 

gewährleisten. Parallel dazu sind die Basisstationen derart nah am Konsumenten, so dass eine gute 

Versorgungsqualität bescheinigt werden kann.   

 

Gemäß gemeindlichem Beschluss findet die Nachmessung turnusmäßig in einem Zeitraum von 

zwei Jahren statt. 

 

Hinsichtlich der  Kosten für die beauftragte Messung ergibt sich aus dem Ausschuss eine Nachfra-

ge. 

 

Anmerkung der Verwaltung: 

Für die Arbeiten der Umweltanalytik Kessel sind 1.725,50 Euro (Rechnung vom 18.12.2015) ge-

zahlt worden. 

 

(UPA Lütjensee vom 10.05.2016)  2/4 

  

 

Zu TOP 7: Anfragen und Mitteilungen 

 

7.1 GV Wagner berichtet über den aktuellen Stand der Aufarbeitung des Baumkatasters. Darüber 

hinaus stellt er fest, dass  die Maßnahmen der Ausgleichspflanzungen an den festgelegten 

Standorten gut voran gehen. Lediglich an vereinzelten Stellen wie am Parkplatz am See und 

hinter der Schule werden diese in Kürze noch nachgeholt. 

 

(UPA Lütjensee vom 10.05.2016) 1/3 
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7.2 BMin Stentzler gibt bekannt, dass die Gemeindevertretung im Mai nicht stattfindet, da es keine 

beratungsreifen Themen gibt. Die nächste Sitzung findet am 12.07.2016 statt. 

 

7.3 Frau Stentzler gibt noch eine kurze Information über den Stand der Herstellung von Breitband-

anschlüssen bekannt. Danach ist beabsichtigt, im Herbst ausführlichere Informationen in Form 

einer öffentlichen Veranstaltung zu geben. Geplant ist, die Verlegung des Breitbandkabels zu-

erst im Bereich Dwerkaten vorzunehmen 

 

(UPA Lütjensee vom 10.05.2016)   2/4 

. 

 

 

Zu TOP 8: Einwohnerfragestunde (inhaltlich nur zu den vorangegangenen Punkten) 

 

8.1 Auf Anfrage eines Bürgers nach Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in der Trittauer Stra-

ße/Grönwohlder Straße sagt der Bau- und Wegeausschussvorsitzende, GV Burkschat, zu, dort 

eine Geschwindigkeitsmessanlage aufzustellen. 

 

(UPA Lütjensee vom 10.05.2016) 2/1 

 

 

 

 

 

Ende des öffentlichen Teils der Sitzung: 21.45 Uhr.  

 

 

 

 

          (Vorsitzender) 

 

 

 

          (Protokollführerin) 

 

 

 

Anlage zum Original des Protokolls: 

 

zu TOP 4: 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 26 Vorlage des FD 2/4 vom 28.04.2016 

        Vorentwurfsfassung Planlabor 

zu TOP 5: Bauliche Entwicklung Grönwohlder Straße Vorlage des FD 2/4 vom 28.04.2016 

zu TOP 6: Elektromagnetische Nachmessungen  Vorlage des FD 2/4 vom 27.04.2016 

 

Anlage zu den Kopien des Protokolls: 

 

zu TOP 4: 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 26 Vorentwurfsfassung Planlabor 

 


